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Stadt mit frischem Wind

 

Anfragen von Frau Wohlers im HFA vom 09.12.2019

Frau Wohlers hat im HFA die folgenden zwei Fragen gestellt, die hiermit beantwortet
werden. Frau Wohlers wurde hierrüber am 16. Januar 2020 per E-Mail informiert.

Zu Frage 1: warum der Ansatz für die Werbeeinnahmen von wedel.de im Haushalt im
nächsten Jahr um 10.000 € reduziert wurde?

Antwort Fachdienst 3-102: Der Verteilungsschlüsselist vertraglich fixiert und wurde nicht
verändert. Die Werbeeinnahmen im Anzeigengeschäft wurden mit kaufmännischer Vorsicht
geplant. Für das Jahr 2020 fanden die Planungenin derZeit von Juli bis September für das
betreffende Budget statt. Zu diesem Zeitpunkt sahen die ersten Layouts für das neue
wedel.de bereits Flächen für Anzeigen und Werbebanner vor. Anhand dieser Flächen und
des weiterhin geltenden Verteilungsschlüssels wurde eine Schätzung der wahrscheinlichen
Werbeeinnahmen vorgenommen.

Die im Haushalt 2020 geplanten Werbeeinnahmenbilden einen zum damaligen Zeitpunkt
als realisierbar erachteten Wert ab. Die Flächen für Anzeigen und Werbung habensich im
Laufe des Gestaltungsprozesses noch verändert. Abgerechnet und vereinnahmt werden
hierfür dann die tatsächlich gezahlten Entgelte für Werbung. Die geplanten Einnahmen/
Erträge stellen keine Obergrenze für die tatsächlichen Erträge dar. Es ist also durchaus
möglich, dass die Einnahmen/ Erträge am Jahresende 2020 höher ausfallen werden und auf
dem bisher gewohnten Niveau rangieren. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war dies
jedoch noch nicht absehbar.

Zu Frage 2: welche Auswirkungen die stattgefunden Gewährleistungsabnahmeder
Westmole auf die Finanzen der Stadt Wedelhat?

Antwort Fachdienst 2-60/2-61: Der Auftragnehmerist verpflichtet alle während der
Verjährungspflicht hervortretenden Mängel auf seine Kosten zu beseitigen.
Im Rahmen der Gewährleistungsabnahme im Oktober 2019 wurden alle Mängel protokolliert
und der Auftragnehmer aufgefordert diese zeitnah zu beseitigen.

Die in diesem Zusammenhangfestgestellten Setzungensind nicht auf eine unsachgemäße
Ausführung der Baufirma zurückzuführen. Die Ursache liegt im Baugrund, die im Einzelnen
noch genauer zu untersuchenist

05.02.2020/Kaminski
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Büro des Bürgermeisters Wedel \%

Stadt mit frischem Wind

Informationen zum Thema „Löschteiche“

- Wir habenin Wedeleine leitungsgebundene Löschwasserversorgung über das
Trinkwassernetz der Stadtwerke. Es gibt daher keine städtischen Löschwasserteiche.

- Am Freizeitzentrum haben wir einen Angelteich, den verwaltet aber die
Liegenschaft.

-  Stadtentwässerung:

Die im Ausschuss angesprochene Thematik hinsichtlich der Gefahr des Ertrinkens in
Löschteichen, Rückhaltebecken oder ähnlichen offen zugänglichenEinrichtungenist sehr
komplex. Aus diesem Grund wird es auch keine allgemeingültige Aussage dazu geben
können, wie eine entsprechende Absicherung aussehen muss. Es sind hierzu verschiedene

Fragen zu beantworten, z.B. Ist die Gefahr erkennbar? Wie tief ist das Wasser? Welcher
Personenkreis hält sich hier auf?

Deswegengibt es keine Pauschallösungfür alle Probleme und verschiedene Gutachter
werden wahrscheinlich zu unterschiedlichen Lösungenraten. Eine zu 100% sichere Lösung
wird es leider nicht geben können.

Die Stadtentwässerung hat deshalb im April 2018 eine Gefahrenanalyse der bestehenden
Anlagen mit Hilfe mit einer Sicherheitsingenieurin durchgeführt. Hierbei wurde die

bestehende Situation dokumentiert und bewertet. Im Anschluss wurden Prioritäten bei
ausstehenden Sicherungsmaßnahmenfestgelegt. Solche Maßnahmenkönnensein:

Die Errichtung von Zäunen / Geländer
Begrenzung der Tiefe
Schutzbepflanzungen, usw.

Maßnahmenmit hoher Priorität wurden mittlerweile umgesetzt. Eine größere
Maßnahmewird in naher Zukunft im Bereich des Liethgrabens umgesetzt werden, hierist
eine bauliche Ertüchtigung der Gesamtanlage vorgesehen. Bei gegenwärtigen und
zukünftigen Maßnahmenhat die Stadtentwässerung die Maßgabenfestgelegt die
Böschungsneigungen auf 1:2 zu begrenzen, in Wohngebieten wird eine Seite der
Böschungensehrflach ausgebildet, damit der Wasserbereich aus eigener Kraft verlassen
werden kann.

Beispielhafte Anlagen sind Rückhalteanlagen, aber auch Gräben wie,
- Das Gewerbegebiet Nieland
- Das Regenrückhaltebecken im Autal
- Die Rückhalteflächen „Am Redder“
- Die Feuchtwiese „Wieden“

Ein Spannungsfeld bei der Sicherung von offenen Wasserflächen entsteht häufig bei der
Herstellung bzw. beim Betrieb dieser Anlagen. Einerseits gibt es die „sichere“
Vorgehensweise, welche einen 2m hohen Zaun um ein Regenrückhaltebecken vorsieht,
wobei andere diese Beckenals Naherholungsziel wahrnehmen und nutzen. Deshalb ist es in

jedem Einzelfall erforderlich die Situation kritisch zu hinterfragen und individuelle
Lösungenzu finden. Eine Maßnahmedie wir in der Vergangenheit häufiger realisiert
habenist die Realisierung einer Schutzbepflanzung, die in Gefahrenbereichen
nachträglich gepflanzt wird. Auch wird teilweise „wilder“ Bewuchsabsichtlich stehen
gelassen, um diese Funktion nutzen zu können.
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